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4.12    Magnetresonanz-Tomographie 
 
Diese Vereinbarung sichert die Strukturqualität bei der Erbringung von Leistungen der Kern-
spintomographie. In ihr sind unter anderem die Qualifikationsvoraussetzungen für die 
allgemeine Kernspintomographie (MRT) und für die Kernspintomographie der Mamma 
(MRM) geregelt. Neben der persönlichen Qualifikation sind apparatetechnische 
Mindestanforderungen zu erfüllen. Besondere Bestimmungen gelten für die 
Magnetresonanz-Mammographie (MRM). So wird die Genehmigung zur Durchführung und 
Abrechnung erst nach der Teilnahme an einem obligatorischen Kolloquium erteilt. Die 
Aufrechterhaltung der Genehmigung ist wie bei der Vereinbarung zur invasiven Kardiologie 
an eine Frequenzregelung (50 Untersuchungen pro Jahr) gebunden. Wird auf Grund der 
MRM eine histologische/zytologische Abklärung veranlasst, ist deren Ergebnis mit dem 
MRM-Befund zu dokumentieren. 
 
 

 
Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von Qualifikations-
voraussetzungen zur Durchführung von 
Untersuchungen in der 
Kernspintomographie  
(Kernspintomographie-Vereinbarung) 
Rechtsgrundlage; § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.4.1993,  
zuletzt geändert: 1.10.2001 
Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über Kriterien zur 
Qualitätsbeurteilung in der Kern-
spintomographie 
(Qualitätsbeurteilungsrichtlinie für die 
Kernspintomographie) 
Rechtsgrundlage § 136 i.V.m. § 92 Abs.1 
SGB V 
Gültigkeit: seit 1.4.2001) 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

 
 

 
Allgemeine Kernspintomographie 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung zur 
allgemeinen Kernspintomographie 
(allgemeine MRT),  
Stand 31.12.2007 

 
30 

Anzahl beschiedene Anträge  4 
- davon Anzahl Genehmigungen  4 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren)  2 
- davon bestanden 2 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen  

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

2 
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Kernspintomographie der Mamma 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung zur 
Kernspintomographie der Mamma (MRM),  
Stand 31.12.2007 

 
2 

Anzahl beschiedene Anträge  0 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren) 0 
Anzahl der Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen  

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 

Frequenzregelung (Anzahl jährl. Nachweise nach §4a Abs. 2 ) 
- mind. 50 Untersuchungen 2 
- weniger als 50 Untersuchungen 0 
- - Kolloquium innerhalb 3 Monaten 0 
Bemerkungen 
nach § 4a Abs. 3 ist der Arzt verpflichtet, Maßnahmen zur 
histologisch/zytologischen Abklärung, die auf Grund der MRM veranlasst 
wurden, zu dokumentieren und seiner vorgenommenen prospektiven 
Diagnostik zuzuordnen  
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